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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Suding,  
Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Mario Brandenburg (Südpfalz), weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/8187 – 

Kontrolle durch den Bund bei der Mittelverwendung im Rahmen des 
Qualitätspakts Lehre 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Der Qualitätspakt Lehre ist eine Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und 
Ländern mit dem Ziel, Studienbedingungen und Lehrqualität an deutschen 
Hochschulen zu verbessern. Insgesamt werden dafür 2 Mrd. Euro bereitgestellt. 

V o r b e me r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Rechtliche Grundlage für den Qualitätspakt Lehre (Bund-Länder-Programm für 
bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre) ist eine Verwal-
tungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b des Grundge-
setzes. Das Programm wurde in zwei Förderphasen konzipiert (2011 bis 2015 und 
2016 bis 2020). Es läuft 2020 aus. 

Die Förderung im Rahmen des Qualitätspakts Lehre erfolgt als Projektförderung 
des Bundes auf Ausgabenbasis nach den §§ 23, 44 der Bundeshaushaltsordnung 
(BHO) und Ausführungs- bzw. Verwaltungsvorschriften in Verbindung mit den 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen. Zuwendungsempfänger sind die Hoch-
schulen.  

Die Verfahren der Prüfung sind in der BHO festgelegt. Grundlage für die Prüfung 
der zweckentsprechenden Mittelverwendung bilden die Nachweise der Verwen-
dung, die aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis bestehen 
(Zwischennachweise zu den einzelnen Haushaltsjahren und Verwendungsnach-
weise zum Ende einer Programmphase). Der Zwischennachweis ist binnen vier 
Monaten nach Ablauf des jeweiligen Haushaltjahres fällig. Der Verwendungs-
nachweis ist mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden 
Monats vorzulegen.  
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Die Prüfung erfolgt durch einen beliehenen Projektträger. Der Projektträger un-
tersteht im Rahmen der Beleihung der Rechts- und der Fachaufsicht des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Im Zuge der Rechts- und 
Fachaufsicht prüft das BMBF stichprobenartig und auf Plausibilität. 

1. Auf welchen rechtlichen Grundlagen kontrolliert die Bundesregierung die 
Verwendung der Mittel im Rahmen des Qualitätspakts Lehre? 

Zuwendungsempfänger sind die Hochschulen. Grundlage für die Kontrolle der 
Mittelverwendung sind die Bundeshaushaltsordnung, die Verwaltungsvorschrif-
ten (VV) Nr. 10.1 zu § 44 BHO in Verbindung mit den Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) und den Beson-
deren Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF auf Ausgabenbasis 
(BNBest-BMBF 98). 

2. Gibt es darüber hinausgehende Vereinbarungen des Bundes mit Ländern und 
Hochschulen über die Kontrolle der Mittelverwendung, und wenn ja, wie 
lauten diese? 

Über die oben genannten rechtlichen Grundlagen hinaus gibt es keine weiterge-
henden Vereinbarungen. 

3. Über welche Punkte müssen Länder und Hochschulen dem Bund jeweils be-
richten? 

Die von den Zuwendungsempfängern geforderten Berichtspunkte ergeben sich 
aus Anlage 1 und 2 zu Nummer 3.1 BNBest-BMBF 98 sowie Nummer 6.1  
ANBest-P. 

4. In welchem Umfang legen die Länder und Hochschulen dem Bund Daten 
und Berichte über die Verwendung der Mittel aus dem Qualitätspakt Lehre 
vor (bitte, soweit möglich, in Seitenzahlen angeben)? 

Die Berichte bestehen aus einem zahlenmäßigen Nachweis und einem Sachbe-
richt. Die Vorlage des zahlenmäßigen Nachweises der Berichte erfolgt jeweils 
auf dem einseitigen BMBF-Vordruck. Bei vertieften Prüfungen sowie bei der 
Verwendungsnachweis-Prüfung werden Beleglisten sowie ggf. Belege angefor-
dert. Je nach Fördervolumen unterscheidet sich hier der Umfang. Zum Umfang 
der Sachberichte der Zuwendungsempfänger ist keine Angabe möglich, da keine 
Seitenvorgabe existiert. Die in den BNBest-BMBF 98 geforderten Berichts-
punkte müssen beantwortet sein. Aufgrund der unterschiedlichen Projektstruktu-
ren unterscheidet sich der Umfang der Berichte erheblich. 

5. In welchem Rhythmus legen die Länder und Hochschulen dem Bund die in 
Frage 3 genannten Daten und Berichte vor? 

Nach ANBest-P legen die Hochschulen jährlich einen Zwischenbericht inklusive 
Zwischennachweis, nach Ende der Förderlaufzeit einmalig den Schlussbericht in-
klusive Verwendungsnachweis vor. 
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6. Wie viele Mitarbeiter in der Verwaltung des Bundes und eventuell beauf-
tragter Projektträger sind mit der Auswertung der in den Fragen 3 und 4 ge-
nannten Daten und Berichte betraut (bitte jeweils in Köpfen und in Vollzeit-
äquivalenten für die einzelnen Jahre nach den beteiligten Verwaltungsein-
heiten inklusive Projektträger angeben)? 

7. Welchen jeweiligen Entgeltgruppen gehören die in Frage 6 beschriebenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, und aus welchen Haushaltsstellen wer-
den die entsprechenden Stellen finanziert (bitte die Gesamtzahl der Stellen 
je Entgeltgruppe und Verwaltungseinheiten inklusive Projektträger auf-
schlüsseln sowie die korrespondierenden Belastungen der jeweiligen Haus-
haltsstelle angeben)? 

8. Wie viele Arbeitsstunden wenden Mitarbeiter in der Verwaltung des Bundes 
und eventuell beauftragter Projektträger pro Jahr für die Auswertung der in 
den Fragen 3 und 4 genannten Daten und Berichte auf (bitte Gesamtsumme 
für die einzelnen Jahre und jeweils die Summe für die beteiligten Verwal-
tungseinheiten des Bundes inklusive Projektträger für die einzelnen Jahre 
angeben)? 

Die Fragen 6 bis 8 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Die Auswertung der Daten und Berichte durch den Projektträger zählt zur Ab-
wicklung des Zuwendungsverfahrens, das der Projektträger im Rahmen der Be-
auftragung für die Projektträgerschaft zum Programm als Pauschalleistung erle-
digt. Die Beauftragung erfolgte nach einer europaweiten Ausschreibung in einem 
wettbewerblichen Vergabeverfahren. Die auf dieser Grundlage vereinbarte Ver-
gütung richtet sich nach den vertragsgemäß erbrachten Leistungen und nicht nach 
Arbeitsstunden. 

Gemäß ihrer jeweiligen Zuständigkeit sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
BMBF entsprechend ihrer Rechts- und der Fachaufsicht über den Projektträger 
mit der Berichtsprüfung befasst. Eine Erfassung des Arbeitsaufwands in den er-
betenen Ausprägungen erfolgt für diese Aufgaben ebenso wenig wie für sonstige 
Einzelaufgaben und -themen der Ressorts. 

9. Welche Berichte, die die Länder oder Hochschulen vorgelegt haben müssten, 
liegen noch nicht vor (bitte für jedes Bundesland einzeln ausweisen)? 

10. Wie groß ist der Betrag der Mittel, für den noch keine Berichte vorliegen, 
obwohl sie vorliegen müssten (bitte für jedes Bundesland einzeln auswei-
sen)? 

11. Was hat die Bundesregierung jeweils als Reaktion auf die noch nicht vorlie-
genden Berichte unternommen (bitte für jedes Bundesland und jeden Bericht 
einzeln ausweisen)? 

12. Welche Frist zur Einreichung der fehlenden Berichte hat der Bund den Län-
dern gesetzt (bitte für jedes Bundesland und jeden Bericht einzeln auswei-
sen)? 

Die Fragen 9 bis 12 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Es liegen alle fälligen Berichte vor. 
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13. Welche Berichte, die die Länder oder Hochschulen vorgelegt haben müssten, 
wurden nicht fristgerecht beim Bund eingereicht (bitte für jedes Bundesland 
einzeln ausweisen)? 

14. Wie groß ist der Betrag der Mittel, deren Berichte nicht fristgerecht beim 
Bund eingegangen sind (bitte für jedes Bundesland und jeden Bericht einzeln 
ausweisen)? 

15. Was hat die Bundesregierung jeweils als Reaktion auf die nicht fristgerecht 
eingereichten Berichte unternommen (bitte für jedes Bundesland und jeden 
Bericht einzeln ausweisen)? 

16. Welche Frist zur Nachreichung der nicht fristgerecht eingegangenen Be-
richte hat der Bund den Ländern gesetzt, und bis wann haben die Bundeslän-
der die Berichte nachgeliefert (bitte für jedes Bundesland und jeden Bericht 
einzeln ausweisen)? 

Die Fragen 13 bis 16 werden im Zusammenhang beantwortet. 

In den Fällen, in denen die vorgegebenen Termine nicht eingehalten werden 
konnten, wurde den Hochschulen eine Nachfrist von i. d. R. zwei Wochen ge-
setzt, die von annähernd allen Zuwendungsempfängern eingehalten wurde. In we-
nigen Ausnahmefällen wurde das vorgesehene Mahnverfahren bis zur Anhörung 
fortgesetzt. In der Folge lagen alle Berichte zur Prüfung vor. 

17. Bei welchen Berichten hat die Bundesregierung Mängel in der Berichterstat-
tung gesehen, und worin bestanden diese Mängel (bitte für jedes Bundesland 
einzeln ausweisen)? 

Mängel in der Berichterstattung waren redaktionell-technischer Natur. In einzel-
nen Zwischenberichten und Schlussberichten waren nicht alle nach Anlage 1 und 
2 zu Nummer 3.1 BNBest-BMBF 98 gestellten Fragen ausreichend beantwortet. 
Durch Rückfragen konnten die Mängel ausgeräumt werden. Dies betrifft in jedem 
Jahr einen sehr geringen Anteil von durchschnittlich ca. 3 Prozent der Berichte. 
Es gibt keine Unterschiede zwischen den Sitzländern der Hochschulen. 

18. Wie groß ist der Betrag der Mittel, die von Mängeln in der Berichterstattung 
betroffen sind (bitte für jedes Bundesland und jeden Mangel einzeln auswei-
sen)? 

Von den oben genannten Mängeln waren keine verausgabten Mittel betroffen. 

19. Was hat die Bundesregierung als Reaktion auf Mängel in der Berichterstat-
tung unternommen (bitte für jedes Bundesland und jeden Mangel einzeln 
ausweisen)? 

Die Mängel waren ausschließlich redaktionell-technischer Natur und konnten 
durch Nachlieferungen von Seiten der Zuwendungsempfänger unmittelbar beho-
ben werden. 

20. Welche Frist zur Behebung der Mängel in der Berichterstattung hat der Bund 
den Ländern gesetzt, und bis wann haben die Bundesländer die Mängel in 
der Berichterstattung behoben (bitte für jedes Bundesland und jeden Mangel 
einzeln ausweisen)? 

Zuwendungsempfänger und damit berichtspflichtig sind die Hochschulen. 
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21. Bei welchen Berichten hat die Bundesregierung inhaltliche Mängel in der 
Verwendung der Mittel gesehen, und worin bestanden diese Mängel (bitte 
für jedes Bundesland einzeln ausweisen)? 

In einigen Fällen konnten bei der Prüfung der zweckgemäßen Mittelverwendung 
nach Abschluss von Projekten der ersten Förderperiode Ausgaben nicht als zu-
wendungsfähig anerkannt werden. Das betrifft insbesondere Ausgaben, die der 
Grundausstattung zuzuordnen sind, oder nicht eingehaltene Obergrenzen bei der 
Vergütung von Personal. 

22. Wie groß ist der Betrag der Mittel, für die die Bundesregierung inhaltliche 
Mängel in der Verwendung festgestellt hat (bitte für jedes Bundesland und 
jeden Mangel einzeln ausweisen)? 

Die Höhe der nicht zuwendungsfähigen Ausgaben auf Basis der Verwendungs-
nachweisprüfung der ersten Förderphase des Qualitätspakts Lehre ergibt sich aus 
der beigefügten Anlage. 

23. Was hat die Bundesregierung jeweils als Reaktion auf die inhaltlichen Män-
gel in der Verwendung der Mittel unternommen (bitte für jedes Bundesland 
und jeden Mangel einzeln ausweisen)? 

24. Welche Frist zur Abstellung der inhaltlichen Mängel in der Mittelverwen-
dung hat der Bund den Ländern gesetzt, und bis wann haben die Bundeslän-
der die Mängel in der Mittelverwendung behoben (bitte für jedes Bundesland 
und jeden Mangel einzeln ausweisen)? 

Die Fragen 23 und 24 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Zuwendungsempfänger sind die Hochschulen. Die Zuwendung ist insbesondere 
gemäß Nummer 8.2.2 der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
zur Projektförderung (ANBest-P; siehe Anlage 2 zur VV Nummer 5.1 zu § 44 
BHO) zu erstatten, wenn die Mittel nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen 
Zweck verwendet worden sind. 

25. Inwieweit hat die Bundesregierung ihr Prüfverhalten nach den Daten und 
Berichten, dem Berichtsverhalten sowie der Mängelbehebung durch die 
Bundesländer für den Qualitätspakt Lehre geändert? 

Zuwendungsempfänger sind die Hochschulen. Die Einzelheiten zur Prüfung sind 
in den VV Nummer 10, 11 und 11a zu § 44 BHO geregelt und werden entspre-
chend angewendet. Das Prüfverhalten hat sich als effizient und zielführend er-
wiesen. Um Mängel der Berichte weiter zu reduzieren, wurde die Informations- 
und Beratungspraxis noch weiter intensiviert. 

26. Inwieweit hat die Bundesregierung ihr Prüfverhalten nach den Daten und 
Berichten, dem Berichtsverhalten sowie der Mängelbehebung durch die 
Bundesländer für Förderprogramme des Bundes insgesamt geändert? 

Die Prüfungen der Bundesregierung im Rahmen des Qualitätspakts Lehre erga-
ben keinen Anlass, das Prüfverhalten für Förderprogramme des Bundes insge-
samt zu ändern. 
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27. Inwieweit hat die Bundesregierung nach Bemerkungen des Bundesrech-
nungshofs ihr Prüfverhalten im Rahmen des Qualitätspakts Lehre geändert? 

Der Hinweis des Bundesrechnungshofs, zwischen Fällen kursorischer und ver-
tiefter Prüfung zu unterscheiden, wurde umgesetzt.
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Anlage zu Frage 22 

nicht zuwendungsfähige Ausgaben 1. FP Verwendungsnachweis (VN) 

B-Land nicht zuwendungsfähig 

Baden-Württemberg 408,03 € 
Baden-Württemberg 1.074,84 € 
Baden-Württemberg 3.829,74 € 
Baden-Württemberg 20,50 € 
Baden-Württemberg 24.272,76 € 
Baden-Württemberg 9.839,61 € 
Baden-Württemberg 520,08 € 
Baden-Württemberg 6.670,10 € 
Baden-Württemberg 18.207,63 € 
Baden-Württemberg 4.665,00 € 
Baden-Württemberg 1.966,46 € 
Baden-Württemberg 50.072,47 € 
Baden-Württemberg 4.037,21 € 
Baden-Württemberg 1.584,30 € 
Baden-Württemberg 1.452,70 € 
Bayern 38.840,46 € 
Bayern 70.425,75 € 
Bayern 11.226,77 € 
Bayern 19.081,12 € 
Bayern 6.683,62 € 
Bayern 3.816,33 € 
Bayern 21.838,95 € 
Bayern 1.013,17 € 
Bayern 421,05 € 
Bayern 2.756,38 € 
Bayern 665,60 € 
Bayern 6.023,27 € 
Bayern 110,51 € 
Bayern 145,06 € 
Bayern 177,72 € 
Berlin 16.105,25 € 
Berlin 133,52 € 
Brandenburg 18.162,93 € 
Brandenburg 721,30 € 
Brandenburg 9.182,17 € 
Brandenburg 1.750,09 € 
Brandenburg 1.188,65 € 
Hamburg 31.131,84 € 
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Hamburg 1.335,69 € 
Hamburg 123,13 € 
Hamburg 5.606,47 € 
Hamburg 352,00 € 
Hessen 376,60 € 
Hessen 654,51 € 
Hessen 1.698,40 € 
Hessen 16.278,38 € 
Hessen 93,31 € 
Mecklenburg-Vorpomme 228,46 € 
Mecklenburg-Vorpomme 1.165,54 € 
Niedersachsen 917,37 € 
Niedersachsen 44.168,02 € 
Niedersachsen 923,00 € 
Niedersachsen 720,81 € 
Niedersachsen 17.837,73 € 
Niedersachsen 1.481,92 € 
Niedersachsen 42,00 € 
Niedersachsen 8.352,65 € 
Niedersachsen 1.259,84 € 
Niedersachsen 1.612,95 € 
Niedersachsen 3.345,99 € 
Niedersachsen 2.308,00 € 
Nordrhein-Westfalen 111.102,89 € 
Nordrhein-Westfalen 16.868,23 € 
Nordrhein-Westfalen 8.900,78 € 
Nordrhein-Westfalen 37,64 € 
Nordrhein-Westfalen 155,08 € 
Nordrhein-Westfalen 11.230,20 € 
Nordrhein-Westfalen 366,27 € 
Nordrhein-Westfalen 34.853,23 € 
Nordrhein-Westfalen 2.179,22 € 
Nordrhein-Westfalen 1.264,68 € 
Nordrhein-Westfalen 346,65 € 
Nordrhein-Westfalen 135,30 € 
Nordrhein-Westfalen 14.392,84 € 
Nordrhein-Westfalen 33,46 € 
Nordrhein-Westfalen 85,33 € 
Nordrhein-Westfalen 48,36 € 
Nordrhein-Westfalen 1.731,43 € 
Nordrhein-Westfalen 32.588,94 € 
Nordrhein-Westfalen 933,50 € 
Nordrhein-Westfalen 200,00 € juris Lex QS
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Nordrhein-Westfalen 1.220,73 € 
Nordrhein-Westfalen 214,9 € 
Rheinland-Pfalz 5.329,48 € 
Rheinland-Pfalz 965,51 € 
Rheinland-Pfalz 7.225,31 € 
Rheinland-Pfalz 30.128,96 € 
Rheinland-Pfalz 9.108,20 € 
Rheinland-Pfalz 1.676,96 € 
Rheinland-Pfalz 95,66 € 
Rheinland-Pfalz 46,60 € 
Saarland 10.342,76 € 
Saarland 94.765,38 € 
Sachsen 1.434,27 € 
Sachsen 4.612,03 € 
Sachsen 2.059,65 € 
Sachsen 1.112,23 € 
Sachsen 10.804,39 € 
Sachsen 10.500,00 € 
Sachsen 745,76 € 
Sachsen-Anhalt 745,15 € 
Sachsen-Anhalt 5.702,58 € 
Sachsen-Anhalt 218,89 € 
Sachsen-Anhalt 68,70 € 
Sachsen-Anhalt 305,28 € 
Schleswig-Holstein 120.759,74 € 
Schleswig-Holstein 2.673,36 € 
Schleswig-Holstein 32.977,06 € 
Schleswig-Holstein 73,44 € 
Schleswig-Holstein 400,00 € 
Thüringen 3.590,43 € 
Thüringen 1.760,05 € 
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